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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

24.09.2008 

Geschäftszahl 

2008/15/0032 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 91/14/0171 E 18. März 1992 RS 1 

Stammrechtssatz 

Bei Aufwendungen, die auch in den Kreis der privaten Lebensführung fallen können, muß ein strenger Maßstab 
angelegt und eine genaue Unterscheidung vorgenommen werden (Hinweis E 21.10.1986, 86/14/0031). 


